
nehm ung zum Ausdruck. M ir w urde vorgeworfen, 
irgend etw as gem einsam  m it Dr. S ilgradt, der 1951 
K re isra t fü r  F inanzen im Landkreis Leipzig war, und 
einem gewissen P aul Conrads, meinem S tellvertreter 
in der K reisverw altung, gegen die DDR unternom m en 
zu haben. Ich konnte mich an  eine derartige T ätigkeit 
n ich t erinnern.
E inen T ag  spä ter w urde ich in das SSD-Gefängnis 
Hohenschönhausen verlegt. H ier w urde ich fa s t pausen
los bis zum 9. M ärz vernomm en. Die Vernehm enden 
wechselten sich ab. Ich h a tte  w ährend dieser D auer
vernehm ung kaum  Zeit zum Schlafen, höchstens einmal 
1—2 Stunden. In  der N acht zum 9. M ärz w ar ich durch 
diese Dauervernehm ungen so m ürbe geworden, daß ich 
es einfach nicht m ehr aushielt und, um  nicht noch in 
einer Irren a n sta lt zu landen, das m ir vorgelegte Ge
ständnisprotokoll unterschrieb. Dieses G eständnis ging 
dahin, gem einsam  m it Conrads M aterial aus der K reis
verw altung an das Ostbüro der CDU geliefert zu 
haben, m it Dr. S ilgradt und Conrads eine W iderstands
gruppe gebildet zu haben. N ach U nterschrift un te r das 
Geständnis ließ m an mich eine N acht in Ruhe. Schon 
am  nächsten T ag  w iderrief ich dieses den T atsachen 
nicht entsprechende Geständnis. D arauf begannen die 
Vernehm ungen von neuem, diesmal allerdings nicht 
ganz so grausam  wie vorher. Ich  w urde tagsüber und 
auch nachts vernommen, konnte aber zwischendurch 
im m er wieder schlafen. In  der N acht w urden alle H äft
linge allerdings ständig  geweckt. Es bestand näm lich 
die Vorschrift, daß  der die Zellen kontrollierende Posten 
die Hände und das Gesicht der Gefangenen sehen 
müsse. Die Hände m ußten also über der Schlafdecke 
liegen. Oft w urde ich w achgerü tte lt m it dem Hinweis: 
„Nehmen Sie Ih re P foten  raus.“ Ruhe h a tte  ich eigent
lich nu r von 2.00 bis 4.00 U hr morgens, wenn nicht ge
rade eine nächtliche Vernehm ung durchgeführt wurde. 
Die Vernehm ungen dauerten  dann bis zum 2. Mai. Ich 
verlangte ständig, meine E hefrau  benachrichtigen und 
einen R echtsanw alt beauftragen  zu können. Beides wurde 
m ir abgelehnt. N ach der letzten  V ernehm ung am  2. Mai 
w urde ich etw a zwei Wochen in eine Einzelzelle ge
sperrt. D anach fanden längere Zeit keine Vernehm un
gen s ta tt, e rs t w ieder am  2. und 3. Ju li 1954. Ich wurde 
gefrag t, wie ich mich vor G ericht verhalten  wolle. Ich 
erklärte, daß ich verlangen würde, Dr. S ilgradt, der 
mich ja  angeblich belastet hatte , gegenübergestellt zu 
werden. Die SSD-Beamten stießen erneut D rohungen 
gegen mich aus, schlossen aber schließlich die Verneh
m ungsprotokolle ab. Körperlichen M ißhandlungen w ar 
ich w ährend der SSD -H aft m it A usnahm e der körper
lich nicht zu ertragenden D auervernehm ung nicht aus
gesetzt. S tändig allerdings w urde ich m it „schärferen 
M aßnahm en“ bedroht.
Am 23. A ugust 1954 w urde ich in das SSD-Gefängnis 
Potsdam , L indenstraße, verlegt. H ier fanden keine Ver
nehm ungen m ehr s ta tt. Am 18. A ugust 1954 w urde m ir 
die auf A rtikel 6 und A rtikel H I A I II  K ontrollrats- 
direktive 38 gestü tz te  A nklage überreicht. Diese A n
klage durfte ich behalten. Ich w ar wegen der von 
Dr. S ilgradt behaupteten Zusam m enarbeit m it dem O st
büro der CDU, also wegen Spionage, angeklagt. Der 
H auptverhandlungsterm in w ar auf den 6. Septem ber 
1954 vor dem Bezirksgericht Potsdam  anberaum t. Ich 
wies darauf hin, daß ich nie in P otsdam  gewohnt hä tte  
und daß meine Sache doch eigentlich in Leipzig ver
handelt werden müsse. D er Leiter des SSD-Gefäng- 
nisses, O berleutnant Rose, e rk lä rte  m ir, daß m an mich 
überall aburteilen könne, wo m an dies fü r richtig  halte. 
10 M inuten vor Beginn der H auptverhandlung lernte 
ich meinen Offizialverteidiger, R echtsanw alt Barnick, 
kennen, den meine E hefrau  gleichzeitig zum W ahl
verteidiger bestellt hatte . B. behauptete, über die Be
schuldigungen gegen mich genau inform iert zu sein 
und fra g te  mich lediglich, ob ich Spionage betrieben 
hä tte  und wie ich mich in der H auptverhandlung ver

halten  wolle. Ich erw iderte, daß ich auf Gegenüber
stellung m it Dr. S ilg rad t bestehen m üßte. M it diesem 
im m er w iederholten V erlangen h a tte  ich schließlich in 
der V erhandlung E rfolg; die Sache w urde zum  Zwecke 
der G egenüberstellung m it Dr. S ilgradt vertag t. E r
neute H auptverhandlung fand am  20. Septem ber 1954 
s ta tt. Säm tliche Beschuldigungen brachen zusammen, 
da ich ja  ta tsächlich  nichts in der in der A nklage be
haupteten  R ichtung begangen hatte . Entscheidend war, 
daß ich nachweisen konnte, zu der Zeit, als das von 
m ir gelieferte M aterial an  das Ostbüro der CDU ab
gegeben worden sein sollte, g ar n icht in Leipzig ge
wesen zu sein. Ich w urde freigesprochen.
T rotz dieses F reispruches erfolgte keine H aften tlas
sung. U nm ittelbar nach der H auptverhandlung m ußte 
ich die noch in meinem Besitz befindliche A nklage
schrift abgeben; das U rteil du rfte  ich überhaupt nicht 
durchlesen. Dennoch m ußte ich schriftlich den Em pfang 
des U rteils bestätigen. Ich blieb w eiter in der Linden
s traß e  und erfuhr nach einer Woche, daß die S taa ts
anw altschaft gegen das freisprechende U rteil P ro test 
eingelegt hatte . Über dieses R echtsm ittel fand  in 
m einer Abwesenheit am  23. November 1954 die Ver
handlung vor dem Obersten Gericht s ta tt.  D as U rteil 
des B ezirksgerichts P otsdam  w urde aufgehoben und 
zu r nochm aligen V erhandlung zurückverwiesen m it 
dem Bemerken, daß der S trafsenat meine T ätigkeit 
bzw. mein U nterlassen auch im Hinblick auf den S tra f
ta tbestand  des § 139 StGB —  unterlassene Verbrechens
anzeige — prüfen müsse.
E rneu ter H auptverhandlungsterm in vor dem Bezirks
gericht P o tsdam  fand  am  17. Ja n u a r 1955 s ta tt. Die 
A nklage w ar n icht geändert worden. Nochm als erhielt 
ich die A nklageschrift nicht; auch w urde m ir das U rteil 
des Obersten Gerichts n icht zugestellt. Auch mein Ver
teidiger erhielt dieses U rteil nicht. Als ich das in der 
H auptverhandlung m onierte, heftete der Vorsitzende, 
O berrichter W ohlgethan, die in den A kten befindliche 
U rteilsausfertigung  des Obersten G erichts aus und ließ 
mich und meinen V erteidiger dieses U rteil eben m al 
durchlesen. N ach einer deshalb erfolgten U n ter
brechung von 20 M inuten ging die V erhandlung w eiter. 
Ich w urde darauf hingewiesen, daß meine V erurteilung 
auch nach § 139 StGB erfolgen könnte. Dies geschah 
dann auch, und ich w urde wegen eines solchen V er
brechens zu einer G efängnisstrafe von 1 Ja h r  6 Mo
naten  verurteilt. Die U ntersuchungshaft w urde an 
gerechnet. Ich verzichtete au f Berufungseinlegung, weil 
ich schon fa s t ein J a h r  in U ntersuchungshaft saß  und 
die A nrechnung dieser U ntersuchungshaft nicht gefähr
den wollte. Am 7. M ärz 1955 w urde ich zur restlichen 
S trafverbüßung in das Gefängnis nach N euruppin 
überführt, von wo aus ich nach restloser V erbüßung 
der S trafe am  2. Septem ber 1955 entlassen wurde. Bei 
dieser E ntlassung  erhielt ich nu r die G egenstände aus 
meinem persönlichen E igentum  zurück, die nach Neu
ruppin gelangt w aren. Einige Sachen ha tte  der SSD 
einbehalten, und ich erhielt diese n icht zurück. Man 
lehnte auch ab, m ir das Verzeichnis der bei meiner 
E inlieferung in das SSD-Gefängnis abgenommenen 
Sachen zu zeigen. E in V ernichtungsprotokoll oder der
gleichen w ar vom SSD nicht angefertig t worden.
Von der Tatsache, daß mein S tellvertreter Conrads 
vor oder während seiner Republikflucht verhafte t w or
den war, e rfuhr ich e rs t in der H auptverhandlung am 
20. Septem ber 1954. Gleichzeitig erfuhr ich aber auch, 
daß Conrads nur ganz kurze Zeit in H aft w ar und 
dann freigelassen wurde. E r befindet sich heute in der 
Bundesrepublik. E r  w ar also offensichtlich in den 
Augen des SSD kein V erbrecher gegen die DDR. Den
noch w urde ich wegen N ichtanzeige eines von Conrads 
begangenen S taatsverbrechens verurteilt.

v. g. u. 
gez. U nterschrift
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